Berliner Forum Umweltrecht


-Statement No 2-


Rechtsstaat, Sozialstaat, Umweltstaat. Zum Aufsatz „Der dezente Staat – Verhaltensteuerung im Umweltrecht“ von Prof. Dr. Uwe Volkmann (JuS 6/2001)





Der Autor stellt eine Trias auf, nach der der Rechtsstaat für die Gewährleistung der individuellen Freiheit, der Sozialstaat für die sozialer Sicherheit und der Umweltstaat für die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen seiner Bürger sorgt. Diese drei Staatsfunktionen haben sich historisch entwickelt und überlagern sich heute, wenden jedoch unterschiedliche rechtliche Instrumente an. Diese rechtlichen Instrumente des Umweltstaates werden beschreiben und in unterschiedliche staatstheoretische Thesen eingeordnet. 





 I. Die Funktion des Rechts im Rechtsstaat ist die Zuordnung individueller Autonomiesphären und Begrenzung staatlicher Zugriffsbefugnisse. Im Sozialstaat hat das Recht die Aufgabe sozialen Ziele zu benennen, die nähere Verwirklichung muss vom Recht jedoch offen gelassen werden. Das Recht wird zum bloßen Rahmen, innerhalb dessen andere Faktoren für die Erreichung der angestrebten Zwecke den Ausschlag geben. 


Im Umweltstaat wird Recht noch mehr zurückgedrängt und ist weniger sinnvoll, da weniger seine Eigenschaft benötigt wird, Sachverhalte verbindlich und verlässlich zu ordnen. Die Funktion des Rechts im Umweltstaat besteht eher darin gesellschaftliche Prozesse der Selbstregulierung anzustoßen. Das Recht wird von einer direkten zu einer indirekten Steuerung. Der historische Ausgangspunkt des Umweltrecht als Ordnungsrecht ist nach wie vor notwendig, aber unzureichend, da Kontrolle kaum möglich.





Methoden des Umweltstaats:


Appell und Suggestion; Einflussnahme auf die Bürger i. R. d. Öffentlichkeitsarbeit


Information und Kommunikation; Der Staat als PR-Agentur in Sachen Umwelt, Umweltbeobachtung, Forschung, Statistik, Ökobilanzierung, Informationsrecht des Einzelnen


Kooperation und Verhandlung; Verhandlungen zwischen Staat und Gesellschaft (Regierung, Unternehmen, Öffentlichkeit), Verhandlungen in rechtlich geordneten  Bahnen und/oder Graunzonen („informelles Verwaltungshandeln“), Verwirklichung des Kooperationsprinzips


Anreize und Prämien; Verhaltensweisen werden wirtschaftlich attraktiv oder unattraktiv gemacht, (Bsp.: Zertifikation nach dem Umwelt-Audit-G)


Monetarisierung und Marktregimes; Unerwünschte Verhaltensweisen werden belastet oder verteuert, Nutzung von Umweltgütern nur zu einem zu entrichtenden Preis (Ökosteuer, Auferlegung von Haftungsrisiken UmwelthaftungsG)


Vordefinierte Spielraumstruktur; Staat schafft Korridor für eigenverantwortliches Handeln, der nur in bestimmter Weise oder zu einem bestimmten Zweck genutzt werden kann. (Bsp.: § 14 II AbfG, Zielvorgabe für die Rücknahme von Abfall, Führte zur Einführung des Grünen Punktes; Dosenpfand)


Organisationsvorgaben; Selbstregulatives Potential von Organisationseinheiten, Bestellung von Betriebsbeauftragten





II. Die vorgenannten Mechanismen werden in unterschiedliche Staatsmodelle zur Einordnung und Einschätzung der neuen Steuerungsformen eingebettet.


Neuere Systemtheorie (Staat als eines von vielen Systemen, das politische System); Die Gesellschaft unterteilt sich in unterschiedliche hochkomplexe Teilsysteme, in die der Staat intervenieren muss, Staat als Moderator von Systemen. Dies widerspricht nach Ansicht des Autors den Vorgaben des GG, da es eine staatliche Kontrolle gesellschaftlicher Risiken bedarf (sog. Letztverantwortung des Staates)


Traditionelles Staatsbild (hoheitlicher Staat, Macht- und Entscheidungseinheit, Gewaltmonopol); Der sektorale Staat steht der Gesellschaft gegenüber. Funktionale Unterscheidung zwischen Staat u Gesellschaft ist rechtsdogmatisch notwendig z.B. zur Identifikation der Grundrechtsverpflichteten u Grundrechtsberechtigten. Aufweichung der Grenze führt zu dogmatischen Problemen (Diffusion von Verantwortlichkeiten).


Staat als Selbstorganisation der Gesellschaft (Bürgergesellschaft); Betroffen werden zu Sachwaltern ihrer eigenen Interessen. Doppeltes Gefahrenpotential durch Aufgabe „vernünftiger“ Positionen in den Verhandlungen mit den unterschiedlichen Gruppen und einseitiges Durchsetzen von partikular Interessen. 





III. Schlussbetrachtungen des Autors


Risiken und Nebenwirkungen des „weichen“ Umweltrechts müssen beachtet werden. Vorkehrungen des Staates gegen Risiken der ökologischen und technischen Entwicklung dürfen nicht unterschritten werden. Als Garant der Rechtsgüter wie der Lebensgrundlagen seiner Bürger und als Bollwerk gegen mächtige Partikularinteressen wird er bis auf weiteres gebraucht. Dem Umweltstaat ist der dezente Rückzug aus der Verantwortung verwehrt. 





Bernhard Braune





